
6. �﻿Gesetz zum Schutz gegen Baulärm

LGBl. 16/1973 idF LGBl. 25/1981, 17/1991 und 78/2001

 Begriffsbestimmungen und Anwendungsbereiche

§ 1.  (1) Baulärm im Sinne dieses Gesetzes ist jedes die öffentliche 
Ordnung störende Geräusch, das im Zuge von Bauarbeiten erzeugt 
wird. Unter Bauarbeit wird jeder Arbeitsvorgang bis zur Fertigstellung 
eines Bauvorhabens, der Abbruch von Baulichkeiten, die Einrichtung 
von Baustellen, die Vornahme von Erdbewegungsarbeiten sowie von 
Probebohrungen verstanden.

(2) Baumaschinen sind maschinelle Einrichtungen, die im Zuge 
von Bauarbeiten Verwendung finden, insbesondere Rammen, Bagger-
geräte, Mischmaschinen, Bauaufzüge, Fördergeräte, Kompressoren, 
Drucklufthämmer und andere Maschinenhämmer, Verdichtungsgeräte, 
Kreissägen, Bohrmaschinen, Pumpen, selbstfahrende Bau- und Erd-
bewegungsmaschinen sowie Muldenkipper.

Anmerkungen:

Zu Abs 1:

1.	 Baulärm kann nach der Definition des Abs 1 nicht nur von Maschinen 
hervorgerufen werden.

2.	 Der Begriff der Bauarbeit im Sinne dieses Gesetzes umfasst sowohl 
bau- und anzeigepflichtige (§ 60 Abs 1 und § 62 BO) als auch bewil-
ligungsfreie (§ 62a BO) Maßnahmen.

Judikatur:

Zu § 1:

Hinsichtlich der Ortsüblichkeit von Baulärm hat der Oberste Gerichtshof 
in ständiger Rechtsprechung ausgesprochen, dass „in einem geschlossenen 
Siedlungsgebiet, in dem auch bei gleichbleibendem Charakter mit gele-
gentlichen baulichen Maßnahmen (Schließung von Baulücken auf noch 
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unverbauten Liegenschaften; Umbauten, Erweiterungen, Reparaturen an 
bestehenden Objekten) gerechnet werden muss, die von solchen baulichen 
Maßnahmen ausgehenden Immissionen grundsätzlich als ortsüblich anzu-
sehen sind und – soweit sie auch bei schonungsvoller, die Interessen der 
Anrainer berücksichtigender Bauführung unvermeidbar sind – von jedem 
Nachbarn hinzunehmen sind“ (8 Ob 372/97g, SZ 65/38, SZ 56/158). Das 
Erlassen von Gesetzen zur Verhinderung eines die öffentliche Ordnung 
störenden Baulärms fällt in die Zuständigkeit der Länder, soweit es sich 
um Bauführungen handelt, die von den Bauordnungen erfasst werden. In 
der Regel sehen die Bauordnungen bzw Baugesetze der Länder für die 
Bauausführung Sorgfaltspflichten und Maßnahmen vor, die die Sicherheit 
und die Gesundheit von Menschen gewährleisten sollen und vermeidbare 
Belästigungen hintanhalten sollen. Zuweilen sind durch Gesetz oder Ver-
ordnung Lärmgrenzwerte und zeitliche Limitierungen vorgeschrieben. 
Die aufgrund der Gewerbeordnung erlassene Baumaschinenlärm-Sicher-
heits-Verordnung (vgl. nunmehr die Verordnung des Bundesministers für 
Wirtschaft und Arbeit über Geräuschemissionen von zur Verwendung im 
Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen, BGBl. II Nr. 249/2001 idgF) 
regelt das Inverkehrbringen bestimmter Baumaschinen, die zu Arbeiten auf 
Baustellen des Baugewerbes und der Bauindustrie dienen. In der Entschei-
dung SZ 56/158 wurde bereits ausgesprochen, dass Einwirkungen durch 
Baulärm, die die in den entsprechenden Vorschriften näher beschriebene 
Intensität nicht übersteigen, innerhalb der erlaubten Bauzeit regelmäßig 
als ortsüblich anzusehen seien. In der Rechtsprechung wurde ebenfalls 
bereits die Auffassung vertreten, dass auch Ö-Normen Anhaltspunkte 
für die Frage, ob eine wesentliche Beeinträchtigung der Nutzung einer 
Liegenschaft vorliegt, bilden können (2 Ob 576/92, ImmZ 1985, 398 u. a.). 
Wie das ortsübliche Ausmaß der Immissionen ermittelt wird, ist eine Frage 
des Einzelfalls. Auch die Frage, ob die vom Nachbargrund einwirkenden 
Belästigungen das nach den örtlichen Verhältnissen gewöhnliche Maß 
übersteigen und die ortsübliche Benutzung der Liegenschaft wesentlich 
beeinträchtigen, ist nach den Umständen des Einzelfalles zu beurteilen 
(OGH 21. 6. 2004, 10 Ob 46/04v).

 Pflichten des für die Bauführung Verantwortlichen

§ 2.  (1) Der Bauführer (§ 124 Abs 1 der Bauordnung für Wien in 
der geltenden Fassung) hat, unbeschadet der Bestimmungen des § 3, 
dafür zu sorgen, daß jeder unnötige Baulärm auf der Baustelle ver-
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mieden wird. Er ist dafür verantwortlich, daß die Bestimmungen dieses 
Gesetzes sowie die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen 
eingehalten werden.

(2) Er hat insbesondere die Ausbreitung von Baulärm auf Fenster vor 
Aufenthaltsräumen (§ 87 Abs 3 der Bauordnung für Wien), soweit dies 
technisch möglich ist und ohne erheblichen wirtschaftlichen Aufwand 
durchgeführt werden kann, wie durch Aufstellen von Bauplanken, 
Herstellung von Einhausungen, Anbringen von Dämmatten, Wahl 
des Aufstellungsortes der Maschinen, zu verhindern.

(3) Ist auf der Baustelle eine Anschlußmöglichkeit an das Stromnetz 
vorhanden oder ohne erheblichen wirtschaftlichen Aufwand zu instal-
lieren, dann ist für den Antrieb von Baumaschinen, die nach dem Stand 
der technischen Entwicklung elektrisch betrieben werden können und 
in dieser Konstruktion im Handel erhältlich sind, elektrischer Strom an 
Stelle von Verbrennungsmotoren heranzuziehen. Diese Verpflichtung 
besteht jedenfalls bei Bauaufzügen, Fördergeräten, nicht selbstfahren-
den Mischmaschinen, Kreissägen, Bohrmaschinen und Pumpen. Durch 
Verordnung der Landesregierung können weitere Baumaschinen, auf 
welche die genannten Voraussetzungen zutreffen, einbezogen werden.

(4) Als erheblich im Sinne der Abs 2 und 3 ist der wirtschaftliche 
Aufwand dann anzusehen, wenn er die Bauführung in einer zu den Ge-
samtkosten des Projektes unverhältnismäßigen Höhe belasten würde; 
eine unverhältnismäßige Höhe ist jedenfalls dann gegeben, wenn die 
Belastung mehr als 5 % der geschätzten Gesamtkosten des Projektes 
beträgt. Gesamtkosten des Projektes sind jene Kosten, die notwendig 
sind, um an der betroffenen Baulichkeit oder Anlage eine beabsichtigte 
bautechnische Maßnahme zu verwirklichen, ungeachtet des Umstandes, 
daß die Arbeiten, aus welchem Grund immer, nur in zeitlichen Abstän-
den oder von verschiedenen Gewerbetreibenden ausgeführt werden. 
Hiebei ist nach den vorliegenden Kostenvoranschlägen, bei Fehlen von 
solchen durch behördliche Schätzung vorzugehen. Die Kostenvor-
anschläge unterliegen hiebei hinsichtlich der Durchführbarkeit und 
Preisangemessenheit der behördlichen Überprüfung.

(5) Ist kein Bauführer bestellt oder kann ein solcher nicht festgestellt 
werden, so ist für die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes 
und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen derjenige 
verantwortlich, der als befugter Gewerbetreibender die den Baulärm 
verursachende Maßnahme durchführt oder durchführen läßt. Wurde 
auch kein befugter Gewerbetreibender bestellt oder kann ein solcher 
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nicht festgestellt werden, so trifft die Verantwortung denjenigen, auf 
dessen Rechnung und Gefahr die Arbeiten durchgeführt werden.

Anmerkungen:

Zu Abs 3:

Eine solche Verordnung wurde bisher nicht erlassen.

 Grenzwerte

§ 3.  (1) Durch Verordnung der Landesregierung ist zur Sicherung 
eines ausreichenden Schutzes der Umwelt sowie zur Erzielung eines 
größtmöglichen Schutzes der Anrainer vor Gefährdung und Beläs-
tigung entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik der höchst-
zulässige Schallpegel bestimmter Kategorien von Baumaschinen als 
Schallleistungspegel festzusetzen (Emissionsgrenzwert). Die Landesre-
gierung hat alle zwei Jahre nach Erlassung der Verordnung zu prüfen, 
ob der höchstzulässige Schallpegel dem jeweiligen Stand der Technik 
entspricht. Kann der höchstzulässige Schallpegel dem fortentwickelten 
Stand der Technik entsprechend herabgesetzt werden, so hat die Lan-
desregierung die neuen Werte durch Verordnung festzulegen. Unter 
Bedachtnahme auf die wirtschaftlichen Kriterien einer Bauführung 
können hiebei zum Zeitpunkt der Erlassung der Verordnung und zum 
Zeitpunkt der jeweiligen Anpassung höchstzulässige Schallpegel fest-
gelegt werden, die erst ab einem späteren Zeitpunkt gelten.

(2) Durch Verordnung der Landesregierung ist der höchstzulässige 
Schallpegel aller im Zuge einer Bauarbeit, sei es auch bei verschiedenen 
Arbeitsvorgängen, gleichzeitig erzeugten Geräusche nach Maßgabe der 
Widmungskategorien im Bauland (§ 4 Abs 2 lit C der Bauordnung für 
Wien in der geltenden Fassung) und unter Bedachtnahme auf die in 
Abs 1 genannten Erfordernisse im Freien vor dem Fenster eines Auf-
enthaltsraumes (§ 87 Abs 3 der Bauordnung für Wien in der geltenden 
Fassung) festzusetzen (Immissionsgrenzwert).

(3) Die Lärmmessung hat nach dem jeweiligen Stand der technischen 
Wissenschaften zu erfolgen. Durch Verordnung der Landesregierung 
können über die Lärmmessung und das dabei zu beobachtende Ver-
fahren Vorschriften erlassen oder entsprechende Richtlinien als ver-
bindlich erklärt werden.
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(4) Der Schallpegel der Emissionsgrenzwerte und der Immissions-
grenzwerte ist A-bewertet in dB festzusetzen.

(5) Die Behörde kann über Antrag von den Grenzwerten der nach 
Abs 1 oder 2 zu erlassenden Verordnungen Ausnahmen bewilligen, 
wenn anderenfalls die Bauführung
a)	 in Ansehung der technischen Erfordernisse nicht durchgeführt 

werden könnte oder
b)	 einen erheblichen wirtschaftlichen Aufwand erfordern würde; als 

erheblich ist der wirtschaftliche Aufwand dann anzusehen, wenn 
er die Bauführung in einer zu den Gesamtkosten des Projektes un-
verhältnismäßigen Höhe belasten würde. Eine unverhältnismäßige 
Höhe ist jedenfalls dann gegeben, wenn die Belastung mehr als 5 % 
der geschätzten Gesamtkosten des Projektes beträgt. Gesamtkosten 
des Projektes sind jene Kosten, die notwendig sind, um an der be-
troffenen Baulichkeit oder Anlage eine beabsichtigte bautechnische 
Maßnahme zu verwirklichen, ungeachtet des Umstandes, daß die 
Arbeiten, aus welchem Grund immer, nur in zeitlichen Abständen 
oder von verschiedenen Gewerbetreibenden ausgeführt werden. 
Hiebei ist nach den vorliegenden Kostenvoranschlägen, bei Fehlen 
von solchen durch behördliche Schätzung vorzugeben.

Die Kostenvoranschläge unterliegen hiebei hinsichtlich der Durch-
führbarkeit und Preisangemessenheit der behördlichen Überprüfung.

(6) Die Ausnahmebewilligung nach Abs 5 ist nur dann zu erteilen, 
wenn nicht öffentliche Interessen, insbesondere solche der Gesundheit 
der Nachbarschaft, entgegenstehen. Die Bewilligung ist an Auflagen, 
Bedingungen und Befristungen zu knüpfen, soweit dies zur Wahrung 
der öffentlichen Interessen erforderlich ist. Sie ersetzt nicht die für 
Arbeiten zur Nachtzeit erforderliche Bewilligung nach § 4.

(7) Vor rechtskräftiger Erteilung der Ausnahmebewilligung darf 
die betreffende Bauarbeit nicht begonnen oder fortgesetzt werden.

(8) Über ein ordnungsgemäß belegtes Ansuchen ist in der Regel 
binnen 4 Wochen zu entscheiden.

Anmerkungen:

Zu Abs 1:

Siehe die Wiener Baulärm-Emissionsgrenzwertverordnung (unter III.6a.).
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Zu Abs 2:

Eine derartige Immissionsgrenzwertverordnung wurde bisher nicht er-
lassen.

Zu Abs 3:

Siehe Anm zu Abs 1.

Zu Abs 8:

Im Hinblick auf den Wortlaut der Bestimmung („in der Regel“) handelt 
es sich hier nicht um eine Frist, nach deren Ablauf iSd § 8 VwGVG eine 
Säumnisbeschwerde zulässig ist.

 Schutz vor unzumutbarer Lärmbelästigung

§ 4.  (1) Während der Nachtstunden, das ist zwischen 20.00 Uhr 
abends und 6.00 Uhr früh, ist grundsätzlich jede Baulärm erzeugende 
Bauarbeit (§ 1 Abs 1) verboten. Die Behörde kann über Antrag hievon 
Ausnahmen bewilligen, wenn
a)	 die Bauführung in Ansehung der technischen Erfordernisse nicht 

durchgeführt werden könnte,
b)	 öffentliche Rücksichten, wie die Wiederherstellung öffentlicher 

Verkehrsflächen, die Gefährdung der körperlichen Sicherheit von 
Personen oder der ungestörten Versorgung der Bevölkerung mit 
Grundnahrungsmitteln, die sofortige Durchführung der Bauarbei-
ten gebieten oder

c)	 eine gesetzliche oder bescheidmäßig auferlegte Verpflichtung zur 
Durchführung der Baulärm erzeugenden Bauarbeiten während der 
Nachtzeit besteht.
(2) Die Behörde hat bei der Gewährung einer Ausnahme nach Abs 1 

die im öffentlichen Interesse, insbesondere zum Schutz der Nachbar-
schaft vor unzumutbarer Lärmbelästigung, notwendigen Bedingungen, 
Befristungen und Auflagen vorzuschreiben.

(3) Vor rechtskräftiger Erteilung der Ausnahmebewilligung darf 
die betreffende Bauarbeit während der Nachtstunden nicht begonnen 
oder fortgesetzt werden.

(4) Über ein ordnungsgemäß belegtes Ansuchen ist in der Regel 
binnen 4 Wochen zu entscheiden.
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(5) Unberührt von den Bestimmungen der Abs 1 bis 4 sind solche 
Baulärm erzeugende Bauarbeiten auch während der Nachtzeit zulässig, 
die die Beseitigung einer unmittelbaren Gefahr bezwecken. Darunter 
fallen auch Arbeiten, die notwendig sind, um einen ungestörten Betrieb 
öffentlicher Ver- und Entsorgungsleitungen zu gewährleisten.

Anmerkungen:

Zu Abs 4:

Siehe die Anm zu § 3 Abs 8.

 Besondere Schutzmaßnahmen

§ 4a.  Die Behörde kann, wenn dies zum Schutz der in unmittebarer 
Nähe bestehenden Schulen, Kirchen, Krankenanstalten, Kindergärten 
oder sonstigen Einrichtungen, die nach ihrer Zweckbestimmung eines 
besonderen Schutzes vor Lärm bedürfen, erforderlich ist, vor oder 
während der Durchführung von Bauarbeiten zur Sicherstellung dieses 
Schutzes besondere, befristete oder unbefristete Schutzmaßnahmen 
vorschreiben; insbesondere kann die Behörde die Verwendung bestimm-
ter Maschinen und die Verwendung von Verbrennungsmotoren zum 
Antrieb von Maschinen untersagen, wenn dadurch die Bauführung 
nicht technisch unmöglich gemacht wird.

 Überwachung

§ 5.  (1) Die Behörde hat bei Verstoß gegen die Bestimmungen des § 4 
oder die auf Grund dieses Paragraphen erteilte Ausnahmebewilligung 
die Einstellung der Bauarbeiten für die Nachtstunden zu verfügen. Sie 
hat hierüber binnen 3 Tagen an den Bauführer einen schriftlichen Be-
scheid zu erlassen. Die Arbeiten dürfen erst ab jenem Zeitpunkt und in 
jenem Umfang wieder fortgesetzt werden, den die Behörde auf Grund 
eines entsprechenden Ansuchens für zulässig erklärt hat.

(2) Die Behörde hat bei Verstoß gegen die auf Grund des § 3 Abs 1 
im Wege einer Durchführungsverordnung festgesetzten Grenzwerte 
die Einstellung des Betriebes der betreffenden Baumaschine, bei Verstoß 
gegen die auf Grund des § 3 Abs 2 im Wege einer Durchführungsverord-
nung festgesetzten Grenzwerte die Einstellung aller für die Bauarbeiten 
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eingesetzten Baumaschinen zu verfügen. Sie dürfen erst dann wieder 
in Betrieb genommen werden, bis Vorkehrungen zur Reduktion des 
Lärms auf die zulässigen Grenzwerte oder darunter getroffen wurden. 
Abs 1 zweiter Satz gilt sinngemäß.

(3) Die Behörde ist unbeschadet sonstiger Vorschriften befugt, jeder-
zeit die Baustelle zu betreten, die Maschinen und Geräte zu überprüfen 
sowie Lärmmessungen vorzunehmen. Soweit es zur Vornahme der 
Prüfungen erforderlich ist, sind dazu Arbeitskräfte sowie Hilfsmittel, 
insbesondere Treibstoffe und Antriebsaggregate, von dem für die Bau-
führung Verantwortlichen unentgeltlich bereitzustellen.

Anmerkungen:

Zu Abs 1:

1.	 Siehe Anm zu § 127 Abs 8 und 8a BO.
2.	 Im Sinne des § 2 Abs 5 kann der Baueinstellungsbescheid auch an die 

dort genannten Personen gerichtet werden.

 Strafbestimmungen

§ 6.  Verstöße gegen § 2 Abs 1 bis 3, § 3 Abs 7, § 4 Abs 3 und § 5, 
gegen die auf Grund des § 3 Abs 1 und 2 dieses Gesetzes erlassenen 
Durchführungsverordnungen sowie gegen bescheidmäßig getroffene 
Anordnungen werden von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld-
strafe bis zu 21.000 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe 
mit Arrest bis zu drei Monaten bestraft.

Anmerkungen:

Gemäß § 16 Abs 2 VStG ist eine Ersatzfreiheitsstrafe von mehr als sechs 
Wochen nicht zulässig.

 Partei

§ 7.  Partei im Sinne dieses Gesetzes ist derjenige, der für die Bau-
führung verantwortlich ist (§ 2).

§ 6. 
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 Behörde und Wirkungsbereich

§ 8.  Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist der Magistrat. Die Ge-
meinde hat ihre in diesem Gesetz geregelten Aufgaben, mit Ausnahme 
der Durchführung des Verwaltungsstrafverfahrens sowie der Verfü-
gung der Einstellung von Bauarbeiten oder des Betriebes von Bau-
maschinen, im eigenen Wirkungsbereich zu besorgen.

 Inkrafttreten

§ 9.  (1) Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des § 2 Abs 3 am 1. Juni 
1973 in Kraft; Baggergeräte, Erdbewegungs- und Straßenbaumaschi-
nen, die vor diesem Zeitpunkt erstmalig in Betrieb genommen wurden, 
dürfen jedoch bis zum 31. Dezember 1977, alle anderen Baumaschinen, 
die vor diesem Zeitpunkt erstmalig in Betrieb genommen wurden, bis 
zum 31. Dezember 1975 auch dann verwendet werden, wenn sie den 
auf Grund des § 3 Abs 1 im Wege einer Durchführungsverordnung 
festgesetzten höchstzulässigen Schallpegel übersteigen. Die übrigen 
Bestimmungen dieses Gesetzes bleiben jedoch davon unberührt.

(2) § 2 Abs 3 tritt am 1. Jänner 1976 in Kraft.
(3) Das Gesetz ist auch auf Bauarbeiten, die vor dem 1. Juni 1973 

bereits begonnen worden sind, anzuwenden.
(4) Verordnungen auf Grund des vorliegenden Gesetzes können von 

dem seiner Kundmachung folgenden Tag erlassen werden und dürfen 
frühestens mit 1. Juni 1973 in Kraft treten.

(5) Die Bestimmungen des § 123 Abs 1 der Bauordnung für Wien 
werden, soweit in diesem Gesetz nicht besondere Vorschriften zum 
Schutz vor Gefährdung und unnötiger Belästigung durch Bauarbeiten 
getroffen werden, nicht berührt.
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